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Zwischenmenschliches 
• Schüler und Lehrer grüssen sich mit Namen.  
• Abfällige oder beleidigende Bemerkungen oder Handlungen werden an unserer Schule nicht akzeptiert. 

• Sachliche Problemschilderungen werden angehört und von der betroffenen Lehrkraft weiterverfolgt. 
 

Schulräume 
• Die Schuhe sind vor Betreten des Schulhauses oder der Turnhalle zu reinigen. 

• In allen Unterrichtsräumen werden Hausschuhe getragen. 

• Mützen und Kaugummis sind nicht erlaubt. 

• Für sämtliches privates Material, welches nicht zu Unterrichtszwecken benötigt wird, lehnt die Schule jegliche 
Haftung ab. 

• Der Gebrauch von allen persönlichen elektronischen Geräten durch Schülerinnen und Schüler ist auf dem gan-
zen Schulhausareal verboten. (siehe Merkblatt Elektronische Geräte) 

• Jegliches Ballspiel im Schulhaus ist verboten. 

• Alle haben zu Material, Räumen und allen Einrichtungen Sorge zu tragen und Ordnung zu halten. 

• Beschädigungen sind umgehend zu melden. Mutwillig verursachte Schäden werden den Betreffenden in Rech-
nung gestellt.  

• Die Klassenzimmer sind am Ende eines Schultages aufgeräumt zu hinterlassen (Stühle auf den Pulten, Haus-
schuhe an ihrem Ort) und abzuschliessen. 

• Während der unterrichtsfreien Zeit, dürfen sich die Schüler nicht im Schulhaus aufhalten. Das Schulhaus wird 
15min vor Schulbeginn geöffnet. Spätestens 30min nach Unterrichtsende haben die Kinder das Schulhaus zu 
verlassen.  
 

Spezialräume 
• Schüler/innen haben unbeaufsichtigt keinen Zutritt zum Lehrerzimmer. 

• Unbeaufsichtigte Schülergruppen in der Bibliothek und der Informatik sind die Ausnahme. 

• In der Bibliothek und Informatik sorgen die Lehrkräfte für das ordentliche Hinterlassen der Räume und korrekte 
Versorgen der ausgeliehenen oder kurzzeitig verwendeten Bücher und anderen Medien. 
 

Unterricht 
• Die Schüler/innen begeben sich beim Läuten auf ihre Plätze und halten das notwendige Material auf dem Pult 

bereit, damit der Unterricht pünktlich beginnen kann. 

• Nicht weiter benötigtes Material versorgen sie, bevor sie in die Pause gehen. 
 

Pausenregelung 
• In der grossen Pause verlassen die Schüler/innen das Schulhaus. 

• Als Pausenplatz gelten die Pausenhalle, der Teer- und, bei guten Verhältnissen der Rasenplatz und Sandgrube. 
Nicht als Pausenplatz gelten die Bereiche auf der Nordseite des Schulhauses und östlich der Mehrzweckhalle. 

• Schneebälle dürfen nur in der Schneeballzone geworfen werden. 

• Die Schüler dürfen den Pausenplatz nicht verlassen. Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen oder telefonischen 
Mitteilung der Eltern. 

• Wer Pausenbälle nach draussen nimmt, deponiert sie nach der Pause wieder am entsprechenden Ort. 

• Die Benutzung von Waveboards, Kickboards und ähnlichen Spielgeräten erfolgt auf eigene Verantwortung. 
Das Tragen eines Helmes ist obligatorisch. 
 

Mittagspause 
• Wer nicht nach Hause geht, verpflegt sich ausschliesslich im Singsaal oder im Freien (Schulhausareal).  

Im Zweifelsfall kann durch eine schriftliche Erklärung der Eltern sichergestellt werden, dass sich Schüler/innen 
nicht „irgendwo“ verpflegen. 

• Schüler/innen, welche vom Angebot der Schulsuppe Gebrauch machen wollen, müssen sich anmelden und wer-
den zum Abräumen und Abwaschen eingeteilt (siehe Plan). 
 

Fahrzeuge 
• Fahrräder, Motorfahrräder und andere Fahrzeuge haben in der Pausenhalle, auf den Pausenplätzen und hinter der 

Mehrzweckhalle nichts zu suchen. 

• Für den Schulweg darf der Pausenplatz mit Fahrrädern oder Motorfahrrädern im Schritttempo überquert werden. 
 

Genussmittel 
• Jegliche Tabakwaren (inkl. Snus & Schnupf), koffeinhaltige Getränke (Energy Drinks usw.) sowie der Alkohol- 

und Drogenkonsum sind verboten. 
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